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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung entschieden 
haben. Diese Bedingungen stellen die rechtliche Grundlage für unseren Vertrag dar. 
 
Wenn wir in den folgenden Kapiteln die persönliche Anrede „Sie“ nutzen, sprechen wir damit 
unseren Vertragspartner an. Wir nennen ihn auch Versicherungsnehmer. Sie tragen alle 
Rechte und Pflichten aus dem Vertrag und können Vertragsänderungen beantragen. Auch 
sind Sie als Versicherte Person Grundlage für die Berechnung Ihrer vertraglichen Leistungen 
und stellen gleichzeitig das versicherte Risiko dar.  
 
Bestimmte Begriffe und Fachwörter haben wir unterstrichen. Diese markierten Wörter finden 
Sie in Kapitel H dieser Bedingungen. Dort erklären wir Ihnen diese. Die Unterstreichung be-
deutet nicht, dass nur diese Stellen für das Vertragsverhältnis relevant sind.  
 
Wenn wir Wörter nutzen, deren Schreibweise vom angesprochenen Geschlecht abhängt, 
verwenden wir nur die männliche Schreibweise. Der Text wird dadurch übersichtlicher, ver-
ständlicher, und das Lesen wird Ihnen leichter fallen. 
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A Wie funktioniert Ihre Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung? 
 
Sie können bei Abschluss des Vertrags die Höhe der versicherten Rente bei Berufsunfähigkeit und 
die Vertragslaufzeit im Rahmen unserer geltenden Richtlinien individuell wählen.  
 
Sie haben dabei die Wahl aus verschiedenen Systemen der Überschussverwendung. Ihre konkret 
getroffene Vereinbarung können Sie den vorvertraglichen Informationen, sowie Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen.  
 
Im Falle einer Berufsunfähigkeit zahlen wir die vereinbarte Rente für die Dauer der Berufsunfähig-
keit, längstens bis zum Ablauf Ihres Vertrags. Die genauen Regelungen, wann Berufsunfähigkeit 
im Sinne dieser Bedingungen vorliegt, können Sie unter Abschnitt B nachlesen.  
Dort erklären wir, was Sie tun müssen, wenn Sie Leistungen von uns haben möchten, und ab 
wann wir leisten. Weiter beschreiben wir, was Sie tun müssen, wenn Sie Leistungen von uns erhal-
ten. 
 
Ein weiterer Vorteil: Bis zum Vertragsablauf ist Ihre Arbeitskraftabsicherung flexibel, und Sie kön-
nen auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen reagieren: 
 

• Nachversicherungsgarantien: Bei bestimmten Ereignissen können Sie Ihre vereinbarte 
Rentenleistung bei Berufsunfähigkeit ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen (siehe C). 

• Zahlungsschwierigkeiten: Egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden, Swiss Life bietet 
Ihnen umfangreiche Möglichkeiten, Ihre Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten (siehe D). 
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B Unsere Leistungen und Einschrän-
kungen  

 
1 Wann liegt Berufsunfähigkeit vor? 
 
1.1 Berufsunfähigkeit 
 
Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie infolge 
Krankheit, Körperverletzung, Pflegebedürftigkeit 
oder mehr als altersentsprechenden Kräftever-
falls, die ärztlich nachzuweisen sind, sechs Mona-
te ununterbrochen außerstande waren oder vo-
raussichtlich sechs Monate ununterbrochen au-
ßerstande sein werden, Ihren zuletzt ausgeübten 
Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträch-
tigung ausgestaltet war, auszuüben. 
Wir erbringen die versicherte Leistung, wenn ein 
Berufsunfähigkeitsgrad von mindestens 50 Pro-
zent besteht. Bei einem geringeren Grad der Be-
rufsunfähigkeit werden keine Leistungen fällig. 
 
Wir verweisen Sie nicht auf eine andere Tätigkeit, 
es sei denn, Sie üben eine berufliche Tätigkeit 
konkret aus, die mit der bisherigen beruflichen 
Tätigkeit vergleichbar ist. Dies ist der Fall, wenn 
diese Tätigkeit aufgrund der Gesundheitsverhält-
nisse zumutbar ist und im Hinblick auf Ihre Aus-
bildung und Erfahrung sowie Lebensstellung der 
bisherigen beruflichen Tätigkeit entspricht. 
 
Unter der bisherigen Lebensstellung ist Ihre Le-
bensstellung in finanzieller und sozialer Sicht zu 
verstehen, die vor Eintritt der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung bestanden hat. Die dabei für Sie 
zumutbare Einkommensreduzierung wird von uns 
je nach Lage des Einzelfalls auf die im Rahmen 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung festgeleg-
te Größe im Vergleich zum Bruttoeinkommen im 
zuletzt ausgeübten Beruf, vor Eintritt der gesund-
heitlichen Beeinträchtigung, begrenzt. Sie beträgt 
jedoch maximal 20 Prozent. 
 
Berufsunfähigkeit liegt nicht oder nicht mehr vor, 
wenn Sie eine berufliche Tätigkeit konkret ausü-
ben, die mit der bisherigen beruflichen Tätigkeit 
vergleichbar ist. 
 
Für bestimmte Berufe mit besonders hohem Risi-
ko werden abweichend die Voraussetzungen für 
die Verweisung auf eine andere zumutbare Tätig-

keit gesondert geregelt. Wir weisen in den Ihnen 
zur Verfügung gestellten Informationsunterlagen 
und im Versicherungsschein ausdrücklich darauf 
hin. 
 
1.2 Berufsunfähigkeit durch Infektions-

krankheiten 
 
Berufsunfähigkeit liegt auch dann vor, wenn von 
einer zuständigen Behörde ein teilweises oder 
vollständiges berufliches Tätigkeitsverbot gemäß 
§ 31 Infektionsschutzgesetz (IfSG) für sechs Mo-
nate ununterbrochen bestanden hat oder für 
sechs Monate ununterbrochen verfügt wird. Das 
verfügte Tätigkeitsverbot muss dabei zu einem 
Berufsunfähigkeitsgrad von mindestens 50 Pro-
zent führen (Berufsunfähigkeit durch Infektions-
krankheiten). 
 
Berufsunfähigkeit liegt nicht oder nicht mehr vor, 
wenn Sie eine andere Tätigkeit tatsächlich ausü-
ben, die im Hinblick auf die Ausbildung und Erfah-
rung sowie Lebensstellung der bisherigen Tätig-
keit entspricht.  
Die Prüfung der Berufsunfähigkeit infolge eines 
beruflichen Tätigkeitsverbots erfolgt ausschließ-
lich auf Grundlage des lfSG in der Fassung vom 
01.01.2001. 
 
Sie müssen das berufliche Tätigkeitsverbot durch 
Vorlage der Verfügung im Original oder einer amt-
lich beglaubigten Kopie nachweisen. 
 
1.3 Nach welchen Kriterien erfolgt die Be-

urteilung der Berufsunfähigkeit bei 
Auszubildenden und Studenten? 

 
Leistungen werden grundsätzlich nur erbracht, 
wenn gleichzeitig Berufsunfähigkeit gemäß § 172 
VVG vorliegt. 
 
Berufsunfähigkeit während der Berufsausbildung 
 
Während der Berufsausbildung in einem staatlich 
anerkannten Ausbildungsberuf liegt Berufsunfä-
higkeit vor, wenn Sie infolge Krankheit, Körperver-
letzung, Pflegebedürftigkeit oder mehr als alters-
entsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nach-
zuweisen sind, sechs Monate ununterbrochen 
außerstande waren oder voraussichtlich sechs 
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Monate ununterbrochen außerstande sein wer-
den, Ihre zuletzt betriebene Ausbildung fortzuset-
zen, und auch keine andere berufliche oder schu-
lische Ausbildung absolvieren, die Ihrer bisherigen 
Lebensstellung entspricht, sowie keine berufliche 
Tätigkeit ausüben, die Ihrer Ausbildung und Erfah-
rung sowie Ihrer bisherigen Lebensstellung ent-
spricht. Auszubildende sind nach Vollendung des 
15. Lebensjahres versicherbar. 
 
Berufsunfähigkeit während eines Vollzeitstudiums 
 
1.6.2 Während eines Vollzeitstudiums liegt Be-
rufsunfähigkeit vor, wenn Sie infolge Krankheit, 
Körperverletzung, Pflegebedürftigkeit oder mehr 
als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärzt-
lich nachzuweisen sind, sechs Monate ununter-
brochen außerstande waren oder voraussichtlich 
sechs Monate ununterbrochen außerstande sein 
werden, Ihr zuletzt betriebenes Studium fortzuset-
zen, und auch kein anderes Studium betreiben, 
das Ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, 
sowie keine berufliche Tätigkeit ausüben, die Ihrer 
Ausbildung und Erfahrung sowie Ihrer bisherigen 
Lebensstellung entspricht. 
 
Als Studium gilt ein Vollzeitstudium an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Hochschule 
(Universität, Fachhochschule, Duale Hochschule). 
Der angestrebte akademische Studienabschluss 
muss in Deutschland anerkannt sein. 
 
1.4 Berufsunfähigkeit wegen Pflegebedürf-

tigkeit 

 
Berufsunfähigkeit wird bei Pflegebedürftigkeit der 
Versicherten Person angenommen. Diese be-
steht, wenn mindestens eine der folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt ist: 
 

• Pflegebedürftigkeit der Pflegestufe I nach 
den Definitionen der §§ 14 und 15 des 
SGB XI mit Stand vom 01.01.2010 (siehe 
1.5.1) oder  

• Pflegebedürftigkeit aufgrund des Hilfebe-
darfs bei drei von sechs Aktivitäten des 
täglichen Lebens (siehe 1.5.2) oder 

• Pflegebedürftigkeit aufgrund einer Ein-
schränkung der Alltagskompetenz infolge 
einer Demenz (siehe 1.5.3). 

Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraus-
sichtlich für mindestens sechs Monate bestehen 
oder mindestens sechs Monate bestanden haben. 
Dies ist ärztlich nach objektiven und medizini-
schen Maßstäben festzustellen. 
 
Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit werden nur 
erbracht, wenn gleichzeitig Berufsunfähigkeit ge-
mäß § 172 VVG vorliegt. 
 
1.5 Kriterien bei Pflegebedürftigkeit 
 
1.5.1 Pflegebedürftigkeit nach den Definitio-

nen der §§ 14 und 15 des SGB XI 
(Stand 01.01.2010) 

 
Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn Sie wegen 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich 
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, vo-
raussichtlich für mindestens sechs Monate, in 
erheblichem oder höherem Maße Hilfe benötigen. 
Krankheiten oder Behinderungen sind Verluste, 
Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am 
Stütz- und Bewegungsapparat, Funktionsstörun-
gen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 
Störungen des Zentralnervensystems wie An-
triebs-, Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen 
sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geis-
tige Behinderungen. 
 
Die Hilfe besteht in der Unterstützung, in der teil-
weisen oder vollständigen Übernahme der ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens 
oder in der Beaufsichtigung oder Anleitung mit 
dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser 
Verrichtungen. 
 
Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens 
sind: 
 

• im Bereich der Körperpflege das Wa-
schen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, 
das Kämmen, Rasieren, die Darm- und 
Blasenentleerung, 
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• im Bereich der Ernährung das mundge-
rechte Zubereiten oder die Aufnahme der 
Nahrung, 

• im Bereich der Mobilität das selbstständi-
ge Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- 
und Auskleiden, Gehen, Stehen, Trep-
pensteigen oder das Verlassen und Wie-
deraufsuchen der Wohnung, 

• im Bereich der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung das Einkaufen, Kochen, Reinigen 
der Wohnung, Spülen, Wechseln und 
Waschen der Wäsche und Kleidung oder 
das Beheizen. 

 
Pflegebedürftigkeit der Pflegestufe I (erhebliche 
Pflegebedürftigkeit) liegt vor, wenn Sie bei der 
Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für 
wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder 
mehreren Bereichen mindestens einmal täglich 
Hilfe brauchen und zusätzlich mehrfach in der 
Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung benötigen. 
 
Den Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger 
oder eine andere nicht als Pflegekraft ausgebilde-
te Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen 
der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung, Mobili-
tät) und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, 
muss wöchentlich im Tagesdurchschnitt in der 
Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen. 
Dabei müssen auf die Grundpflege mindestens 
45 Minuten entfallen. 
 
Bei der Feststellung des vorgenannten Zeitauf-
wands ist ein Zeitaufwand für erforderliche ver-
richtungsbezogene krankheitsspezifische Pflege-
maßnahmen zu berücksichtigen. Verrichtungsbe-
zogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen 
sind Maßnahmen der Behandlungspflege, bei 
denen der behandlungs-pflegerische Hilfebedarf 
untrennbarer Bestandteil einer oben genannten 
Verrichtung ist oder mit einer solchen Verrichtung 
notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen oder 
sachlichen Zusammenhang steht. 
 
Bitte beachten Sie, dass Änderungen des Ge-
setzes zu keiner Leistungsänderung des Ver-
trags führen. Den für diesen Vertrag maßge-
benden Gesetzestext mit Stand vom 
01.01.2010 finden Sie im Anhang. 

1.5.2 Pflegebedürftigkeit aufgrund des Hil-
febedarfs bei den Aktivitäten des tägli-
chen Lebens 

 
Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn Sie infolge 
Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls so 
hilflos ist, dass sie für mindestens drei der nach-
stehend genannten Aktivitäten des täglichen Le-
bens – auch bei Einsatz technischer und medizi-
nischer Hilfsmittel – täglich Hilfe einer anderen 
Person in erheblichem Umfang benötigen. 
 
Für jede der folgenden Aktivitäten des täglichen 
Lebens, bei denen Sie auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens sechs Monate, täglich die be-
schriebene Hilfe einer anderen Person benötigen, 
erhalten Sie einen Pflegepunkt. Dies ist ärztlich 
nach objektiven medizinischen Maßstäben festzu-
stellen. 
 
Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn Sie – auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls 
– die Unterstützung einer anderen Person für die 
Fortbewegung benötigen. 
 
Aufstehen und Zu-Bett-Gehen 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn Sie nur mit Hilfe einer 
anderen Person das Bett verlassen oder in das 
Bett gelangen können. 
 
An- und Auskleiden 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn Sie – auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung – sich nicht ohne 
Hilfe einer anderen Person an- oder auskleiden 
können. 
 
Einnehmen von Mahlzeiten und  
Getränken 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn Sie – auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkge-
fäße – nicht ohne Hilfe einer anderen Person es-
sen oder trinken können. 
 
Waschen, Kämmen oder Rasieren 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn Sie von einer anderen 
Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden 
müssen, da Sie selbst nicht mehr fähig ist, die 
dafür notwendigen Körperbewegungen auszufüh-
ren. 
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Verrichten der Notdurft 1 Punkt 
Hilfebedarf liegt vor, wenn Sie die Unterstützung 
einer anderen Person benötigen, weil Sie 
 

• sich nach dem Stuhlgang nicht allein säu-
bern können, 

• Ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer 
Bettschüssel verrichten können oder weil 

• der Darm bzw. die Blase nur mit fremder 
Hilfe entleert werden kann. 

 
Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. 
der Blase, die durch die Verwendung von Windeln 
oder speziellen Einlagen, eines Katheters oder 
eines Kolostomiebeutels ausgeglichen werden 
kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Not-
durft keine Pflegebedürftigkeit vor. 
 
1.5.3 Einschränkung der Alltagskompetenz 

infolge einer Demenz 
 
Pflegebedürftigkeit aufgrund einer Demenz im 
Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn Sie in 
Folge einer demenzbedingten Hirnleistungsstö-
rung in erheblichem Maße einen Verlust der All-
tagskompetenz erleiden. Hirnleistungsstörungen 
und Verlust der Alltagskompetenz liegen vor, 
wenn ein Facharzt der Neurologie oder Psychiat-
rie die Diagnose Demenz nach folgenden Krite-
rien stellt: 
 
1. „Mittelschwere kognitive Leistungseinbußen“ ab 
dem Schweregrad 5 bei der Ermittlung des 
Schweregrades der Demenz über die Global De-
terioration Scale nach Reisberg oder 
 
2. Durch eine körperliche und psychopathologi-
sche Untersuchung inkl. Hirnleistungstest (Mini-
mal-Mental-Status-Test). Dabei müssen mindes-
tens vier der folgenden sechs Punkte erfüllt sein: 
 

• Depression, unkontrollierte Aggressivität, 
• Verkennung von Alltagssituationen mit 

Selbst- oder Fremdgefährdung, 
• Unkontrolliertes, wiederholtes Verlassen 

des Wohnbereichs, 
• Gedächtnisstörung und Denkstörung mit 

herabgesetztem Urteilsvermögen, 
• Störung des Tag-Nacht-Rhythmus, 

• Im Hirnleistungstest (Minimal-Mental-
Status-Test MMST) werden weniger als 
50 Prozent der erreichbaren Punkte er-
reicht. 

 
Sind weniger als vier der aufgeführten Kriterien 
erfüllt, besteht kein Leistungsanspruch. 
 
 
2 Welchen Einfluss hat eine Umorganisa-

tion? 
 

Selbstständige und Gesellschafter-Geschäfts-
führer 
 
Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn ein Selbst-
ständiger oder Gesellschafter-Geschäftsführer 
über seinen Einfluss auf die betriebliche Situation 
durch zumutbare Umorganisation eine Tätigkeit 
ausüben kann. Eine Umorganisation ist nur zu-
mutbar, wenn sie wirtschaftlich zweckmäßig ist, 
die bisherige Stellung als Selbstständiger oder 
Gesellschafter-Geschäftsführer im Wesentlichen 
unverändert bleibt und sich die durch die Umor-
ganisation hervorgerufenen Einkommensverände-
rungen in den von der Rechtsprechung vorgege-
benen Grenzen (maximal jedoch 20 Prozent) be-
wegen. 
 
Die konkret ausgeübte oder im Rahmen der Um-
organisation ausübbare Tätigkeit muss zumutbar 
sein, d. h. aufgrund der Gesundheits-verhältnisse 
ausübbar sein sowie der Ausbildung und Erfah-
rung und der bisherigen Lebensstellung entspre-
chen. 
 
Arbeitnehmer 
 
Bei weisungsgebundenen Arbeitnehmern verlan-
gen wir keine Umorganisation. 
 
 
3 Welche Kriterien gelten nach dem 

Ausscheiden aus dem Berufsleben o-
der bei Unterbrechung der Berufstätig-
keit? 

 
Auch nach Ausscheiden aus dem Berufsleben 
(z. B. passive Altersteilzeit) oder bei Unterbre-
chung der Berufstätigkeit (z. B. Arbeitslosigkeit) 
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können Sie Ihre bestehende Berufsunfähigkeits-
versicherung fortführen. Beantragen Sie in dieser 
Zeit Leistungen, so gilt für die Beurteilung der 
Berufsunfähigkeit die vorher konkret ausgeübte 
berufliche Tätigkeit und die damit verbundene 
Lebensstellung. 
 
Bei ununterbrochenen Zeiten des Mutterschutzes 
und der Elternzeit legen wir in den ersten fünf 
Jahren die vor der Unterbrechung ausgeübte Tä-
tigkeit und die damit verbundene Lebensstellung 
bei der Prüfung des Leistungsanspruchs zugrun-
de. 
 
Der freiwillige Wechsel in eine andere Tätigkeit, 
z. B. als Hausfrau/-mann, gilt als Berufswechsel 
und nicht als Ausscheiden aus dem Beruf. Glei-
ches gilt für ununterbrochene Elternzeit ab dem 
sechsten Jahr. Nach einem Berufswechsel prüfen 
wir die zuletzt vor Eintritt der Berufsunfähigkeit 
ausgeübte Tätigkeit (siehe 1) zur Feststellung der 
Leistungspflicht. 
 
 
4 Welche Leistungen erbringen wir? 
 
Werden Sie während der Versicherungsdauer 
dieser Zusatzversicherung, frühestens nach Be-
ginn des Versicherungsschutzes, berufsunfähig 
im Sinne dieser Bedingungen, erbringen wir in 
Abhängigkeit vom versicherten Leistungsumfang 
nachstehende Leistungen: 
 
4.1 Befreiung von der Beitragszahlungs-

pflicht und Zahlung einer Rente 
 
Befreiung von der Beitragszahlungspflicht 
 
Nach Ablauf der Karenzzeit sind Sie von der Zah-
lung der Beiträge, die für die Hauptversicherung 
und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen 
zum Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit 
vereinbart sind (siehe 17), befreit. 
 
Zahlung einer Rente, sofern diese mitversichert ist 
 
Zusätzlich zur Beitragsbefreiung können Sie eine 
Berufsunfähigkeitsrente mitversichern. Die zum 
Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit ver-

einbarte Rente zahlen wir nach Ablauf der Ka-
renzzeit monatlich im Voraus. 
Garantiert steigende Beitragsbefreiung (Beitrags-
befreiung Plus), sofern diese mitversichert ist 
 
Ergänzend zur Beitragsbefreiung erhöhen sich 
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit planmäßig die 
Beiträge der Hauptversicherung um den von 
Ihnen bei Vertragsabschluss festgelegten Pro-
zentsatz und die sich daraus ergebenden Versi-
cherungsleistungen (Dynamik). Die Befreiung von 
der Beitragszahlung für diese Dynamik ist nur 
mitversichert, sofern Sie das gegen Mehrbeitrag 
vereinbaren. 
 
Die erste Erhöhung im Rahmen dieser Dynamik 
erfolgt zu Beginn des Versicherungsjahres, das 
auf den Beginn unserer Leistungspflicht folgt. 
Über den Beginn der Dynamik und die jährlichen 
Leistungserhöhungen sowie die befreiten Bei-
tragserhöhungen erhalten Sie vor der Erhöhung 
eine Mitteilung. Ein Widerspruchsrecht für die 
dynamischen Erhöhungen, die aus der garantiert 
steigenden Beitragsbefreiung resultieren, besteht 
nicht. 
 
Es erfolgen keine beitragsbefreiten dynamischen 
Erhöhungen mehr, wenn 
 
• die Leistungsdauer der Berufsunfähigkeits-

Zusatzversicherung endet, 
• keine Berufsunfähigkeit mehr vorliegt, 
• die Beitragszahlungsdauer der Hauptversiche-

rung abläuft oder 
• das letzte Versicherungsjahr der Hauptversi-

cherung beginnt. 
 
Soweit Sie eine Dynamik für die Zeit vor einer 
möglichen Berufsunfähigkeit vereinbart haben, 
gelten die Bedingungen für die planmäßige Erhö-
hung der Beiträge und Leistungen ohne erneute 
Gesundheitsprüfung (Dynamik). 
 
4.2 Garantierte Rentensteigerung 
 
Zusätzlich zur Rente (siehe 4.1) können Sie ge-
gen Mehrbeitrag eine garantierte jährliche Ren-
tensteigerung bei Berufsunfähigkeit mitversichern. 
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Die erste garantierte Erhöhung der Rente erfolgt 
zu Beginn des Versicherungsjahres, das auf den 
Beginn unserer Leistungspflicht folgt. Die Höhe 
der garantierten Rentensteigerung ergibt sich aus 
dem vereinbarten Steigerungssatz und der auf 
das Versicherungsjahr bezogenen garantierten 
Vorjahresrente. 
 
Endet die Berufsunfähigkeit vor Ablauf der Versi-
cherungsdauer, wird der Vertrag wieder beitrags-
pflichtig wie bei Eintritt der Berufsunfähigkeit. Falls 
eine garantierte Rentensteigerung erbracht wur-
de, werden die Steigerungen bei erneuter Berufs-
unfähigkeit nicht angerechnet, sondern die Steige-
rungen beginnen wieder von neuem.  
 
4.3 Welche Leistungen können sie zusätz-

lich in Anspruch nehmen? 
 
Stundung der Beiträge während der Leistungsprü-
fung 
 
Auch nach Anmeldung von Berufsunfähigkeit sind 
die Beiträge weiter zu zahlen. Auf Ihr Verlangen 
stunden wir die Beiträge nach Ablauf der Karenz-
zeit bis zur Entscheidung über unsere Leistungs-
pflicht und darüber hinaus, sollte es zu einem 
gerichtlichen Verfahren kommen, bis zu dessen 
Abschluss. 
 
Eine Stundung erfolgt längstens jedoch für fünf 
Jahre nach Ablauf der Karenzzeit. Stundungszin-
sen berechnen wir dabei nicht. 
 
Soweit wir Leistungen für den Zeitraum der Stun-
dung anerkennen, brauchen Sie gestundete Bei-
träge nicht nachzuentrichten. 
 
Soweit wir keine Leistungen anerkennen, sind 
nach Ablauf der Stundung die gestundeten Bei-
träge unverzüglich nachzuzahlen. Hierzu haben 
Sie folgende Möglichkeiten: 
 

• Sie können die gestundeten Beiträge in 
einem Betrag nachzahlen. 

• Sie können die gestundeten Beiträge in 
einem Zeitraum von bis zu 24 Monaten, 
gerechnet ab Ablauf der Stundung, in Ra-
ten zusammen mit den laufenden Beiträ-

gen nachzahlen. Stundungszinsen be-
rechnen wir dabei ebenfalls nicht. 

 
Lassen Sie sich die Beiträge nicht stunden und 
erkennen wir Leistungen aus dieser Versicherung 
an, zahlen wir Ihnen die befreiten Beiträge rück-
wirkend ab Beginn der Leistungspflicht, verzinst 
mit dem bei Vertragsabschluss vereinbarten 
Rechnungszins (siehe 4.4), zurück. 
 
Unterstützung während der Anwartschafts- und 
Leistungsphase 
 
Wir beraten und unterstützen Sie während der 
Vertragslaufzeit. Gerne stehen wir Ihnen auch 
telefonisch zur Verfügung, wenn Sie Fragen z. B. 
zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von 
Leistungen oder zur Leistungsprüfung haben. 
Ebenso erhalten Sie Auskünfte zu erforderlichen 
Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung 
der beruflichen Tätigkeit und entsprechende For-
mulare. 
 
4.4 Rechnungsgrundlagen 
 
Die geschlechtsunabhängige Tarifkalkulation ba-
siert auf den Invalidisierungstafeln SL 2016 I (N), 
den Tafeln SL 2016 TI und SL 2016 RI, Tafeln der 
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV 2008 T) und 
einem Rechnungszins in Höhe von 1,25 Prozent. 
 
4.5 Sonstige Regelungen  
 
Unser Versicherungsschutz besteht weltweit. 
 
Für den Beginn eines Leistungsanspruchs nach 
Eintritt der Berufsunfähigkeit können Sie unter-
schiedliche Karenzzeiten oder keine Karenzzeit 
wählen (siehe 17). 
 
Die vertragliche Leistungsdauer darf nicht vor 
Erreichen des frühesten Altersrentenbeginns aus 
der Hauptversicherung enden. 
 
Wir verzichten auf das Recht zur Anpassung der 
Beiträge gemäß § 163 VVG. 
 
Außer den im Versicherungsschein ausgewie-
senen garantierten Leistungen erhalten Sie weite-
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re Leistungen aus der Überschussbeteiligung 
(siehe Abschnitt E). 
 
5 Wann geben wir eine Erklärung zu un-

serer Leistungspflicht ab? 
 
Während der Prüfung Ihres Anspruchs auf Leis-
tung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung wer-
den wir Sie jeweils innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Unterlagen gemäß 9.1 über 
erforderliche weitere Prüfungsschritte informieren 
oder Ihnen regelmäßig eine Zwischeninformation 
zukommen lassen. Zusätzlich erinnern wir in re-
gelmäßigen Abständen – spätestens alle 
sechs Wochen – an fehlende Unterlagen bzw. 
Informationen und setzen Sie darüber in Kenntnis. 
Liegen uns alle Unterlagen und die von uns ein-
geholten Informationen (siehe 9.1.1) vor, erklären 
wir innerhalb von vier Wochen, ob und ab wann 
wir Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-
versicherung (siehe 6) anerkennen. 
 
Befristetes Anerkenntnis 
 
Grundsätzlich sprechen wir kein befristetes Aner-
kenntnis aus. In begründeten Einzelfällen können 
wir einmalig ein zeitlich begrenztes Anerkenntnis 
bis zu zwölf Monaten in Textform aussprechen. 
 
Gründe für ein befristetes Anerkenntnis liegen 
z. B. vor, wenn für ein unbefristetes Leistungsan-
erkenntnis noch Erhebungen oder Untersuchun-
gen oder deren Auswertung erforderlich sind oder 
aus medizinischen oder beruflichen bzw. betriebli-
chen Gründen ein Ende der Berufsunfähigkeit zu 
erwarten ist (z. B. Dauer einer Umschulung oder 
Fortbildung, Möglichkeit der Umorganisation bei 
Selbstständigen oder ihnen gleichgestellten Per-
sonen – siehe 2). 
 
Die Prüfung der Fortdauer der Berufsunfähigkeit 
bei befristetem Anerkenntnis erfolgt nach Ablauf 
der Frist nach den Grundsätzen der Erstprüfung 
gemäß 5 dieser Bedingungen. Die Regelungen für 
das Nachprüfungsverfahren gemäß 6 gelten in-
soweit nicht. Die hierfür erforderlichen Kosten 
werden von uns getragen. Bis zum Ablauf der 
Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis für 
uns bindend.  
 

6 Was gilt für Sie und uns bei der Nach-
prüfung der Berufsunfähigkeit? 

 
Wir sind berechtigt, die Voraussetzungen für ei-
nen Leistungsanspruch und den Grad der Berufs-
unfähigkeit nachzuprüfen. Dabei können wir er-
neut prüfen, ob Sie eine andere Tätigkeit im Sinne 
von 1 ausüben. Seit Eintritt der Berufsunfähigkeit 
neu erworbene berufliche Fähigkeiten werden 
dabei berücksichtigt, ebenso die Lebensstellung 
vor dem Versicherungsfall. Insofern können wir 
auch Angaben verlangen, ob Sie eine Tätigkeit 
konkret im Sinne von 1 wieder ausüben oder aus-
geübt haben. 
 
Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten 
jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal 
jährlich umfassende Untersuchungen durch von 
uns zu beauftragende Ärzte verlangen. Die Be-
stimmungen von 9.1.1 gelten entsprechend. 
 
Eine Wiederaufnahme oder Änderung der berufli-
chen Tätigkeit müssen Sie uns unverzüglich an-
zeigen, sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag 
erhalten oder beantragt haben. Gleiches gilt bei 
Minderung der Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe) 
oder Änderung eines behördlichen Tätigkeitsver-
bots.  
 
Hat sich der Grad der Berufsunfähigkeit auf weni-
ger als 50 Prozent vermindert, stellen wir die Leis-
tung ein. In diesem Fall informieren wir Sie schrift-
lich über die Veränderung und Einstellung der 
Leistungen. Diese Information können wir auch in 
Textform übermitteln. 
 
Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem 
Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer 
Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt 
müssen Sie die Beitragszahlung wieder aufneh-
men. 
 
Liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit 
vor (Besonderheit bei Basisrentenverträgen siehe 
1.4) und hat sich die Art des Pflegefalls geändert 
oder sein Umfang gemindert, mit der Folge, dass 
keine der in 1.5 genannten Voraussetzungen er-
füllt ist, stellen wir unsere Leistungen ein.  
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Auslandsaufenthalt 
 
Haben Sie nach Beginn der Leistungen Ihren 
ständigen Aufenthalt im Ausland, so können wir 
jederzeit verlangen, dass Sie Unterlagen über die 
Fortdauer der Berufsunfähigkeit und ihres Grades 
vorlegen. Die Kosten hierfür erstatten wir maximal 
nach den an unserem Sitz geltenden Maßstäben 
und im Rahmen dieser Bedingungen. Einmal jähr-
lich können wir umfassende Untersuchungen 
durch von uns beauftragte Ärzte in Deutschland 
verlangen. Notwendige Reise- und Übernach-
tungskosten übernehmen wir. Auf Untersuchun-
gen in Deutschland können wir verzichten, wenn 
diese vor Ort nach den von uns in Deutschland 
angewendeten Grundsätzen erfolgen. 
 
 
7 In welchen Fällen ist der Versiche-

rungsschutz ausgeschlossen? 
 
Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht 
unabhängig davon, auf welcher Ursache der Ver-
sicherungsfall beruht. Soweit nichts anderes ver-
einbart ist, besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsfall verursacht ist 
 

• unmittelbar oder mittelbar durch Kriegser-
eignisse oder innere Unruhen, sofern Sie 
auf Seiten der Unruhestifter teilgenom-
men haben. Diese Einschränkung gilt 
nicht, wenn Sie in unmittelbarem oder mit-
telbarem Zusammenhang mit kriegeri-
schen Ereignissen berufsunfähig oder 
pflegebedürftig werden, denen Sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt 
und an denen Sie nicht aktiv beteiligt wa-
ren; 

• durch vorsätzliche Ausführung oder den 
strafbaren Versuch eines Verbrechens 
oder Vergehens durch Sie. Dieser Aus-
schluss gilt nicht bei fahrlässigen und 
grob fahrlässigen Verstößen (z. B. im 
Straßenverkehr); 

• durch absichtliche Herbeiführung von 
Krankheit, mehr als altersentsprechen-
dem Kräfteverfall, Pflegebedürftigkeit,  
 
 

Selbstverletzung oder durch versuchte 
Selbsttötung. Wenn uns jedoch nachge-
wiesen wird, dass die Handlung in einem 
die freie Willensbestimmung ausschlie-
ßenden Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit begangen worden ist, 
werden wir bedingungsgemäß leisten; 

• durch Strahlen infolge Kernenergie, die 
das Leben oder die Gesundheit zahlrei-
cher Menschen derart gefährden, dass 
zur Abwehr der Gefährdung eine Kata-
strophenschutzbehörde oder vergleichba-
re Behörde tätig wurde; 

• unmittelbar oder mittelbar durch den vor-
sätzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder den 
vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzli-
che Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen, sofern 
der Einsatz oder das Freisetzen darauf 
gerichtet sind, das Leben oder die Ge-
sundheit einer Vielzahl von Personen zu 
gefährden. Unsere Leistungen sind nicht 
ausgeschlossen, wenn Sie in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
kriegerischen Ereignissen berufsunfähig 
werden, denen Sie während eines Auf-
enthalts außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausgesetzt und an denen 
Sie nicht aktiv beteiligt waren. 

 
 
8 Wann endet der Versicherungsschutz 

und wann der Anspruch auf Leistun-
gen? 

 
Der Versicherungsschutz endet mit Ihrem Tod 
oder mit Ablauf der vereinbarten Versicherungs-
dauer. 
 
Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Renten-
zahlung endet, wenn 
 

• Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen nicht mehr vorliegt, 

• Sie sterben oder 
• die vereinbarte Leistungsdauer abläuft. 
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9 Mitwirkungspflichten und Obliegenhei-
ten 

 
Vor und bei Abschluss sowie während der Ver-
tragslaufzeit haben Sie Obliegenheiten zu beach-
ten. Deren Verletzung hat schwerwiegende Fol-
gen. 
 
9.1 Welche Mitwirkungspflichten müssen 

Sie beachten, wenn Sie Leistungen 
wegen Berufsunfähigkeit verlangen? 

 
9.1.1 Bei Anmeldung von Leistungsansprü-

chen 
 
Der Nachweis für die Voraussetzungen der Be-
rufsunfähigkeit und ihre Auswirkungen auf den 
zuletzt ausgeübten Beruf muss von Ihnen er-
bracht werden. 
Hierfür sind von Ihnen folgende Unterlagen un-
verzüglich einzureichen: 
 

• eine Darstellung der Ursache für den Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit, 

• ausführliche Berichte der Ärzte und Heil-
behandler, die Sie gegenwärtig behan-
deln bzw. behandelt oder untersucht ha-
ben, mit Angabe über Ursache, Beginn, 
Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer 
des Leidens sowie die Auswirkungen des 
Leidens auf die Fähigkeit den Beruf aus-
zuüben sowie über den Grad der Berufs-
unfähigkeit oder über die Pflegestufe, 

• Unterlagen über Ihren Beruf sowie die 
Lebensstellung (u. a. Einkommen aus be-
ruflicher Tätigkeit) und die Tätigkeit vor 
dem Zeitpunkt des Eintritts der Berufsun-
fähigkeit und über die dadurch bedingten 
Veränderungen.  

• eine eigene Aufstellung über die Ärzte, 
Heilbehandler, Krankenhäuser, Pflegeein-
richtungen, bei den Sie in Behandlung 
waren oder sind, und Versicherungsge-
sellschaften, Sozialversicherungsträger 
und sonstige Versorgungsträger, bei de-
nen Sie ebenfalls Leistungen wegen Be-
rufsunfähigkeit geltend machen könnten, 
sowie Ihren derzeitigen und frühere Ar-
beitgeber. 

 

Die hierdurch entstehenden Kosten hat derjenige 
zu tragen, der die Leistungen beansprucht. 
 
Wir können zur Feststellung unserer Leistungs-
pflicht außerdem – dann allerdings auf unsere 
Kosten – weitere ärztliche Untersuchungen sowie 
notwendige Nachweise, zusätzliche Auskünfte 
und Aufklärungen anfordern. Dies gilt auch für die 
wirtschaftlichen Verhältnisse und deren Verände-
rungen. Für medizinische Untersuchungen beauf-
tragen wir Ärzte, die nicht in ständigen vertragli-
chen Bindungen zu uns stehen – also keine so-
genannten Vertragsärzte. 
 
Wir können von Ihnen weiter verlangen, dass Sie 
Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenan-
stalten sowie Pflegeheime, bei denen Sie in Be-
handlung oder in Pflege waren und sind, sowie 
Pflegepersonen, andere Personenversicherer, 
gesetzliche Krankenkassen, Berufsgenossen-
schaften und Behörden ermächtigen, uns Aus-
kunft zu erteilen. 
 
Halten Sie sich im Ausland auf, können wir ver-
langen, dass die erforderlichen medizinischen 
Untersuchungen in Deutschland durchgeführt 
werden. Notwendige Reise- und Übernachtungs-
kosten übernehmen wir. Auf Untersuchungen in 
Deutschland können wir verzichten, wenn diese 
Untersuchungen vor Ort nach den von uns in 
Deutschland angewendeten Grundsätzen erfol-
gen. 
 
9.1.2 Hinweis zu Arztanordnungen 

 
Wir machen die Leistung grundsätzlich nicht da-
von abhängig, dass Sie unzumutbaren ärztliche 
Anordnungen oder Empfehlungen zur Verbesse-
rung des Gesundheitszustands folgen. Sie ent-
scheiden darüber in freier persönlicher Verantwor-
tung. 
 
Sie sind allerdings aufgrund der allgemeinen 
Schadenminderungspflicht gemäß § 242 BGB 
verpflichtet, zumutbaren ärztlichen Anweisungen 
zur Besserung Ihrer gesundheitlichen Verhältnis-
se Folge zu leisten. Zumutbar sind grundsätzlich 
Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit besonde-
ren Schmerzen verbunden sind und die außerdem 
Aussicht auf Besserung (zumindest bis zur 50 
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Prozent-Grenze) bieten. Hierbei handelt es sich 
um Maßnahmen wie z. B. das Einhalten von Diä-
ten, die Anwendung von Heilmitteln und die Ver-
wendung von orthopädischen oder anderen 
Hilfsmitteln (z. B. Verwendung von Seh- und Hör-
hilfen, Tragen von Stützstrümpfen oder Prothe-
sen). 
 
Lassen Sie operative Behandlungen, die der un-
tersuchende oder behandelnde Arzt anordnet um 
die Heilung zu fördern oder die Berufsunfähigkeit 
zu mindern, nicht durchführen, steht dies einer 
Anerkennung der Leistungen aus der Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung nicht entgegen. 
 
9.2 Was bedeutet die vorvertragliche An-

zeigepflicht und welche Folgen hat ihre 
Verletzung? 

 
9.2.1 Vorvertragliche Anzeigepflicht 
 
Wir übernehmen den Versicherungsschutz im 
Vertrauen darauf, dass Sie alle vor Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung in Textform gestellten Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet ha-
ben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt ins-
besondere für die Fragen nach gegenwärtigen 
oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen 
Störungen und Beschwerden, ärztlichen Behand-
lungen sowie zur beruflichen Tätigkeit (z. B. Tä-
tigkeitsmerkmale wie Arbeitsanteil im Büro, Aus-
landsaufenthalte), aber auch Fragen zur wirt-
schaftlichen Situation (z. B. Einkommen der letz-
ten Jahre), zur Schul-/Berufsausbildung, zur Stel-
lung im Beruf (z. B. selbstständig, Auszubilden-
der), zum Erwerbsstatus (z. B. Schüler, Arbeits-
suchender), zu beruflichen Risiken (z. B. Umgang 
mit Chemikalien) und zu privaten Risiken (Hobbys 
mit erhöhtem Risiko wie z. B. Tauchen, Kampf-
sportarten). 
 
9.2.2 Rücktritt 
 
Wenn Umstände, die für die Übernahme des Ver-
sicherungsschutzes Bedeutung haben, von Ihnen 
(siehe 9.2.1) nicht oder nicht richtig angegeben, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt 
nicht, wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
worden ist. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 

vorvertraglichen Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-
ten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalls erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn der nicht oder 
nicht richtig angegebene Umstand weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet. 
 
Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgeho-
ben wird, wird keine Leistung fällig. Die Rückzah-
lung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 
 
9.2.3 Kündigung 
 
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die 
Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 
 
Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich 
mit der Kündigung in eine beitragsfreie Versiche-
rung um (siehe 11.2). 
 
9.2.4 Rückwirkende Vertragsanpassung 
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 
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Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der 
Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließen 
wir den Versicherungsschutz für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung fristlos in Textform kündigen. In der 
Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungs-
recht hinweisen. 
 
9.2.5 Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsanpassung nur innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen 
wir die Umstände angeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. 
 
Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Ver-
tragsanpassung sind ausgeschlossen, wenn wir 
den nicht angezeigten Umstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannten. 
 
Die genannten Rechte können wir nur innerhalb 
von fünf Jahren seit Vertragsabschluss ausüben. 
Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten, können wir die Rechte auch nach 
Ablauf der Frist geltend machen. Haben Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, 
beträgt die Frist zehn Jahre. 
 
Auf unser Anpassungs- und Kündigungsrecht, 
geregelt in § 19 VVG, verzichten wir dann, wenn 
die Verletzung der Anzeigepflicht schuldlos, also 
nicht von Ihnen zu vertreten war. 
 
9.2.6 Anfechtung 
 
Wir können den Versicherungsvertrag auch an-
fechten, falls durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben bewusst und gewollt auf unsere Annah-
meentscheidung Einfluss genommen worden ist. 
Wenn die Versicherung durch Anfechtung aufge-
hoben wird, wird keine Leistung fällig. Die Rück-
zahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 

9.2.7 Leistungserweiterung & Wiederherstel-
lung der Versicherung 

 
Die Regelungen in 9.2.1 bis 9.2.6 gelten bei einer 
unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung 
oder bei einer Wiederherstellung der Versiche-
rung entsprechend. Die Fristen gemäß 9.2.5 be-
ginnen mit der Änderung oder Wiederherstellung 
der Versicherung bezüglich des geänderten oder 
wiederhergestellten Teils neu zu laufen. 
 
9.2.8 Erklärungsempfänger 
 
Die Ausübung unserer vorgenannten Rechte er-
folgt durch eine schriftliche Erklärung, die Ihnen 
gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns keine 
andere Person als Bevollmächtigten benannt ha-
ben, gilt nach Ihrem Ableben ein Berechtigter als 
bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzuneh-
men. Ist auch ein Berechtigter nicht vorhanden 
oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, 
können wir den Inhaber des Versicherungs-
scheins zur Entgegennahme der Erklärung als 
bevollmächtigt ansehen. 
 
9.3 Welche Folgen hat eine Verletzung der 

Mitwirkungspflicht? 
 
Solange eine Mitwirkungspflicht gemäß Ab-
schnitt 6 oder 9.1 von Ihnen oder dem Anspruch-
erhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, sind wir 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechendem Ver-
hältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns 
nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht 
grob fahrlässig verletzt haben. Die Ansprüche aus 
der Versicherung bleiben jedoch insoweit beste-
hen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang sowie die Dauer 
unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwir-
kungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn 
des dann laufenden Monats zur vertragsgemäßen 
Leistung verpflichtet. 
 
Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit 
tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen haben. 
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9.4 Was gilt bei Tod? 
 
Bei Tod der Versicherten Person enden unsere 
Leistungen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
endet am Ende des Sterbemonats.  
 
Der Tod der Versicherten Person ist uns in jedem 
Fall unverzüglich anzuzeigen. Außer dem Versi-
cherungsschein ist uns eine amtliche Sterbeur-
kunde im Original einzureichen, die Alter, Ge-
burtsort und Todeszeitpunkt nennt. Zu Unrecht 
empfangene Leistungen sind an uns zurückzu-
zahlen. 
 
 
C Nachversicherungsgarantien 
 
10 Welche Nachversicherungsgarantien 

haben Sie? 
 
Sie haben das Recht, den Versicherungsumfang 
Ihrer bestehenden beitragspflichtigen Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung ohne erneute medi-
zinische Risikoprüfung in verschiedenen Situatio-
nen zu erhöhen: 
 
Auffüllungsgarantie bei Senkung der Bonusrente 
 
Sollte die Bonusrente (siehe 13.2) durch Reduzie-
rung des Überschussanteilsatzes sinken, können 
Sie sich ohne erneute Gesundheitsprüfung in der 
Höhe so nachversichern, dass Ihr bisheriger Ver-
sicherungsschutz erhalten bleibt, sofern Leistun-
gen wegen Berufsunfähigkeit noch nicht beantragt 
wurden oder Berufsunfähigkeit noch nicht einge-
treten ist. Dabei ist das Verhältnis zur Hauptversi-
cherung zu beachten (siehe 20). 
 
Nachversicherungsgarantie 
 
Sie haben das Recht, den Versicherungsumfang 
Ihres Vertrags ohne erneute Gesundheitsprüfung 
in verschiedenen Situationen ereignisabhängig 
zu erhöhen: 
 

• Heirat der Versicherten Person bzw. Be-
gründung einer Lebenspartnerschaft, 

• Geburt eines Kindes der Versicherten 
Person, 

• Adoption eines Kindes durch die Versi-
cherte Person, 

• Scheidung der Versicherten Person bzw. 
Aufhebung der Lebenspartnerschaft, 

• Durchführung eines Versorgungsaus-
gleichs zulasten der Versicherten Person, 

• Abschluss einer anerkannten beruflichen 
Qualifikation (z. B. Berufsausbildung, 
Meisterbrief, Berufsakademie, Studium)  

• Aufnahme einer beruflichen nichtselb-
ständigen Tätigkeit, 

• Erhöhung des regelmäßigen jährlichen 
Bruttoeinkommens der Versicherten Per-
son um mindestens 10 Prozent (z. B. 
nach Karrieresprung, Wechsel des Ar-
beitgebers, nach Abschluss der Schul-
ausbildung, des Studiums oder einer 
Promotion, nach Abschluss einer berufli-
chen Qualifikation wie Berufsausbil-
dungsabschluss, Meisterbrief), 

• Gehaltssteigerung, die zum erstmaligen 
Überschreiten der maßgeblichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung führt, 

• nachhaltige Steigerung des durchschnitt-
lichen Gewinns vor Steuern der letzten 
drei Jahre vor Optionsausübung im Ver-
gleich zum Gewinn bei Antragstellung um 
mindestens 30 Prozent, wenn die Versi-
cherte Person selbstständig tätig ist, 

• Reduzierung oder Wegfall der Invalidi-
tätsversorgung der Versicherten Person 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 
einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen 
Altersvorsorge oder einem berufsständi-
schen Versorgungswerk, in dem die Ver-
sicherte Person aufgrund einer Kammer-
zugehörigkeit pflichtversichert ist, 

• Aufnahme eines Darlehens im gewerbli-
chen Bereich oder zum Erwerb von selbst 
genutztem Immobilieneigentum durch die 
Versicherte Person in Höhe von mindes-
tens 50.000 Euro. 

 
Zusätzlich haben Sie das Recht, den Versiche-
rungsumfang Ihres Vertrags ereignisunabhängig 
zu erhöhen. Die Erhöhung muss in den ersten 
fünf Versicherungsjahren beantragt werden und 
erfolgt frühestens zum Monatsersten nach An-
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tragseingang. Dieses Recht kann nur einmalig 
ausgeübt werden. 
 
Der Versicherungsschutz für diese Erhöhung be-
ginnt nach Ablauf einer Wartezeit von sechs Mo-
naten. Bei Unfällen entfällt die Wartezeit. Sollte 
eine Berufsunfähigkeit während der Wartezeit 
eintreten, erstatten wir den aufgrund der Erhö-
hung geleisteten Mehrbeitrag, verzinst mit dem 
bei Vertragsabschluss vereinbarten Rechnungs-
zins, (siehe 4.4) zurück. 
 
Allgemeine Regelungen zur Nachversicherungs-
garantie 
 
Eine Erhöhung der versicherten Berufsunfähig-
keitsrente muss mindestens 100 Euro monatlich 
betragen. Erhöhungen sind insgesamt begrenzt 
auf: 
 

• 100 Prozent der zu Vertragsbeginn versi-
cherten Leistung; bis zu diesem Zeitpunkt 
durchgeführte Dynamik-Erhöhungen wer-
den angerechnet. 

• bei der ereignisunabhängigen Nachversi-
cherungsgarantie höchstens jedoch 
500 Euro pro Monat, 

• insgesamt 2.500 Euro bzw. 4.000 Euro im 
Monat aller bei Swiss Life versicherten 
Berufsunfähigkeitsrenten. Der maßgebli-
che Betrag ist im Versicherungsschein 
genannt. Alle bestehenden Tarifrenten 
und Bonusrenten werden dabei addiert.  

 
Sie können die Nachversicherungsgarantie inner-
halb von sechs Monaten nach Eintritt mindestens 
eines der genannten Ereignisse in Textform und 
unter Beifügung entsprechender Nachweise bei 
uns geltend machen, sofern zum Zeitpunkt des 
maßgeblichen Ereignisses die verbleibende Ver-
sicherungsdauer noch mindestens 20 Jahre be-
trägt und die Versicherte Person weder berufsun-
fähig im Sinne unserer Bedingungen ist oder war, 
noch einen Antrag auf BU-Leistungen bei uns 
gestellt hat bzw. weder Leistungen aus einer Inva-
liditätsversicherung erhält oder erhielt, noch bean-
tragt hat (z. B. bei Erwerbsminderung, Verlust 
einer Grundfähigkeit). 
 

Eine Erhöhung der versicherten Leistungen ist 
von einer wirtschaftlichen Risikoprüfung abhängig. 
Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind von der 
Versicherten Person bereitzustellen. Die wirt-
schaftliche Risikoprüfung orientiert sich an dem 
zum Erhöhungszeitpunkt ausgeübten Beruf und 
den dann bei uns geltenden Richtlinien. Diese 
stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfü-
gung. 
 
Für die Erhöhung gelten der zum Erhöhungszeit-
punkt ausgeübte Beruf und maßgebliche Tarif, im 
Übrigen die dem Vertrag zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen und unsere geltenden 
Richtlinien. Für den anzupassenden Vertrag ver-
einbarte Risikozuschläge oder Besondere Verein-
barungen gelten auch für die aus der Erhöhung 
resultierenden Vertragsteile. Übt die Versicherte 
Person zum Erhöhungszeitpunkt einen nicht ver-
sicherbaren Beruf aus, besteht kein Recht auf 
Nachversicherung.  
 
 
D Überbrückung von Zahlungsschwie-

rigkeiten  
 
Wenn Sie Ihre Beiträge nicht zahlen können, bie-
ten wir Ihnen folgende Wege, um Ihre Zahlungs-
schwierigkeiten zu überbrücken: 
 

• Beiträge senken (Beitragssenkung, siehe 
11.1) 

• Keine Beiträge mehr bezahlen (Beitrags-
freistellung, siehe 11.1) 

• Beitragszahlung wieder aufnehmen (Wie-
derinkraftsetzung, siehe 11.3) 

• Besonderheiten bei vorübergehenden 
Zahlungsschwierigkeiten (siehe 11.4) 

• Besonderheiten bei Elternzeit, Arbeitslo-
sigkeit und Weiterbildung in Vollzeit (sie-
he 11.5)  

 
Bitte sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam 
eine Lösung für Sie finden können. 
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11 Wie können Sie Ihre Beiträge senken 
oder die Beitragszahlung einstellen? 

 
11.1 Wie beantragen Sie eine Beitragssen-

kung oder Beitragsfreistellung? 
 
Sie können jederzeit zum nächsten Zahlungsab-
schnitt (Versicherungsperiode) Ihre Beiträge für 
die Haupt- und Zusatzversicherung senken oder 
die Beitragszahlung für den gesamten Vertrag 
einstellen. Dies nennen wir Beitragssenkung bzw. 
Beitragsfreistellung. Die Beitragsfreistellung der 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ist nur 
zusammen mit der Hauptversicherung möglich. 
Sie können die Beitragszahlung auch nur für ei-
nen bestimmten Zeitraum senken oder einstellen 
(siehe auch 11.4). Sie müssen uns Ihren Wunsch 
in Textform mitteilen. 
 
Wenn Sie den Beitrag senken oder die Beitrags-
zahlung einstellen möchten, muss die reduzierte 
bzw. beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente min-
destens 600 Euro jährlich betragen. Liegt die bei-
tragsfreie Berufsunfähigkeitsrente unter der ge-
nannten Grenze, endet diese Zusatzversicherung. 
 
11.2 Welche Auswirkungen auf die garan-

tierten Leistungen gibt es? 
 
Wenn Sie die Beitragszahlung einstellen, endet 
die versicherte Beitragsbefreiung und verringert 
sich Ihre versicherte Berufsunfähigkeitsrente. Wir 
berechnen die beitragsfreie Leistung zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode unter Zu-
grundelegung des folgenden zur Verfügung ste-
henden Betrags: Deckungskapital mit gleichmäßi-
ger Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten 
auf die ersten 60 Monate der Versicherungsdauer, 
vermindert um ausstehende Forderungen (z. B. 
rückständige Beiträge).  
 
Die Abschluss- und Vertriebskosten werden unter 
Beachtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzill-
mersätze angesetzt. Es gelten die entsprechen-
den Kosten gemäß Abschnitt 10 der Allgemeinen 
Bedingungen für die Hauptversicherung. 
 
Die Berechnung erfolgt nach anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik mit den Rech-

nungsgrundlagen der Beitragskalkulation, die für 
Ihren Vertrag gelten. 
 
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist 
mit Nachteilen verbunden. Insbesondere in der 
Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der 
Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten 
(siehe Abschnitt 10 der Hauptversicherung) keine 
Mittel für die Bildung einer beitragsfreien Berufs-
unfähigkeitsrente vorhanden. Auch in den Folge-
jahren und in den letzten Jahren vor Ablauf ste-
hen wegen der benötigten Risikobeiträge keine 
oder nur geringe Mittel für die Bildung einer bei-
tragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfü-
gung. 
 
Nähere Informationen zur beitragsfreien Rente 
und ihrer Höhe können Sie den vorvertraglichen 
Informationen und dem Versicherungsschein ent-
nehmen. 
 
11.3 Wie können Sie den bisherigen Beitrag 

oder die bisherige garantierte Leistung 
wiederherstellen? 

 
Wenn Sie einen ganz oder teilweise beitragsfrei 
gestellten oder erloschenen Vertrag wieder in 
Kraft setzen möchten, haben wir das Recht, eine 
erneute Risikoprüfung durchzuführen.  
 
Erfolgt die Wiederinkraftsetzung innerhalb von 
sechs Monaten nach Beitragsfreistellung oder 
Löschung bzw. ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Beiträge unbezahlt sind, verzichten wir auf eine 
Gesundheitsprüfung, sofern der Versicherungsfall 
zum Zeitpunkt des Zugangs des Antrags auf Wie-
derinkraftsetzung noch nicht eingetreten ist. 
 
11.4 Besonderheiten bei vorübergehenden 

Zahlungsschwierigkeiten 
 
Stundung der Beiträge 
 
Sie können für einen Zeitraum von höchstens 
zwölf Monaten eine teilweise oder vollständige 
Stundung der fälligen Beiträge unter Beibehaltung 
des vereinbarten Versicherungsschutzes in Text-
form verlangen, wenn die Hauptversicherung 
mindestens einen Rückkaufswert in Höhe der zu 
stundenden Beiträge aufweist. Hierfür erheben wir 
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Stundungszinsen. Die Höhe der Stundungszinsen 
richtet sich nach unseren zum Beginn der Stun-
dung gültigen Zinssätzen. Die gestundeten Bei-
träge einschließlich der darauf entfallenden Stun-
dungszinsen können Sie nach Ablauf des Stun-
dungszeitraums 
 

• in einem Beitrag entrichten, 
• durch eine Vertragsänderung verrechnen, 

so dass keine Nachzahlung erforderlich 
ist. 

 
Befristete Beitragsfreistellung oder Beitragssen-
kung 
 
Bei vorübergehenden Zahlungsschwierigkeiten 
haben Sie die Möglichkeit, für bis zu 18 Monate 
die Beitragszahlung ganz oder teilweise einzustel-
len. Das nennen wir befristete Beitragsfreistellung. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die reduzierte 
oder beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente min-
destens 600 Euro jährlich beträgt.  
 
Nach Ablauf der befristeten Beitragsfreistellung 
führen wir Ihren Vertrag ohne erneute Gesund-
heitsprüfung fort.  
 
Sie können die beitragsfrei gestellte Zeit bei Wie-
derinkraftsetzung durch eine Erhöhung der Bei-
träge oder durch Nachzahlung der Beiträge unter 
Einrechnung entgangener Zinserträge ausglei-
chen. Wenn Sie die beitragsfrei gestellte Zeit nicht 
ausgleichen, sondern den ursprünglich vereinbar-
ten Beitrag weiterhin zahlen, verringern sich die 
Leistungen entsprechend den versicherungsma-
thematischen Regeln der Tarifkalkulation Ihres 
Vertrags. 
Die für den beitragsfrei gestellten Teil maßgebli-
chen Rechnungsgrundlagen gelten auch für den 
wieder in Kraft gesetzten Vertragsteil. 
 
Auf die Stundung der Beiträge und die befristete 
Beitragsfreistellung räumen wir Ihnen einen 
Rechtsanspruch ein 
 
11.5 Swiss Life BU-Retter 
 
Wenn im Vertrag eine Berufsunfähigkeitsrente 
vereinbart ist, können Sie diese Zusatzversiche-
rung in eine selbstständige Berufsunfähigkeitsver-

sicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung tau-
schen, eventuelle Risikozuschläge, Ausschlüsse 
und Besondere Vereinbarungen werden dabei 
übernommen. 
Ihr ursprünglicher Hauptvertrag wird dann bei-
tragsfrei gestellt und Sie erhalten eine selbststän-
dige Berufsunfähigkeitsversicherung. Bitte be-
achten Sie, dass es sich bei der selbstständi-
gen Berufsunfähigkeitsversicherung um kein 
steuerlich gefördertes Produkt handelt. Hierfür 
legen wir die dann für Neuabschlüsse gültigen 
Rechnungsgrundlagen, Ihr dann aktuelles Ein-
trittsalter und Ihren bisherigen Beruf zu Grunde. 
Durch die Umstellung darf sich der Leistungsum-
fang nicht erhöhen. Konkret bedeutet das für Sie, 
dass die Summe aus einer ggf. beitragsfreien 
Berufsunfähigkeitsrente und dem neuen Vertrag 
die bisherige Rentenhöhe nicht überschreiten 
darf. Ebenfalls dürfen zum Beispiel die bisherige 
Versicherungs- und Leistungsdauer nicht erhöht 
oder die Karenzzeit verringert werden.  
 
 
E Überschüsse, Überschussbeteiligung 

und Bewertungsreserven 
 
12 Was ist eine Überschussbeteiligung? 
 
Die Beteiligung an dem Überschuss und an den 
Bewertungsreserven nennen wir Überschussbe-
teiligung. 
 
12.1 Beteiligung an dem Überschuss 
 
Ein Versicherungsunternehmen erwirtschaftet 
Überschüsse. Die Höhe der erwirtschafteten 
Überschüsse hängt von vielen Einflüssen ab. 
Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur 
begrenzt beeinflussbar. Somit kann die Höhe der 
künftigen Beteiligung an dem Überschuss nicht 
garantiert werden. 
 
Es können Zins-, Risiko- und Kostenüberschüsse 
erwirtschaftet werden:  
 

• Wenn wir mit dem Sicherungsvermögen 
aller unserer Versicherungsnehmer Erträ-
ge erzielen, entsteht ein sogenannter 
Zinsüberschuss.  
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• Wenn die Risiken in geringerem Umfang 
eingetreten sind, als wir anfangs ange-
nommen haben, entsteht ein sogenannter 
Risikoüberschuss. Beispiel: Unsere Ver-
sicherten Personen werden weniger häu-
fig berufsunfähig, als wir angenommen 
haben. 

• Wenn die tatsächlich angefallenen Kosten 
niedriger sind als in der Kalkulation ange-
setzt, dann entsteht ein sogenannter Kos-
tenüberschuss. 
 

Die Überschüsse ermitteln wir nach den Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuches. Wir beteiligen Sie 
an diesen Überschüssen auf Basis gesetzlicher 
Vorschriften. 
 
Für die Beteiligung an dem Überschuss fassen wir 
gleichartige Versicherungen zusammen. Zum 
Beispiel ordnen wir Rentenversicherungen einer 
Bestandsgruppe zu und Berufsunfähigkeitsversi-
cherungen einer anderen Bestandsgruppe. Inner-
halb dieser Bestandsgruppen bilden wir Gewinn-
gruppen. In einer Gewinngruppe befinden sich 
alle Versicherungen, bei denen Überschüsse in 
ähnlichem Umfang entstehen. Ihr Vertrag gehört 
zur Bestandsgruppe der Hauptversicherung, zu 
der diese Zusatzversicherung abgeschlossen 
wurde. 
 
Für jede Bestands- und Gewinngruppe legt der 
Hauptbevollmächtigte für Deutschland jedes Jahr 
auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars die 
Überschussanteilsätze fest. Abhängig von objekti-
ven Risikomerkmalen, z. B. ausgeübter Beruf, 
können unterschiedliche Überschussanteilsätze 
zur Anwendung kommen. 
Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in 
unserem Geschäftsbericht. Sie können den Ge-
schäftsbericht gern bei uns anfordern oder im 
Internet auf unserer Website www.swisslife.de 
einsehen. 
 
Über die Entwicklung Ihrer Beteiligung an dem 
Überschuss werden wir Sie jährlich informieren. 
 
Lesen Sie für weitere Informationen zur Beteili-
gung an dem Überschuss die Abschnitte 13 und 
14. 
 

12.2 Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven 

 
Bewertungsreserven entstehen, wenn der Markt-
wert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit 
dem die Kapitalanlagen in der Bilanz (siehe Ge-
schäftsbericht) ausgewiesen sind. 
 
Beispiel: Wir haben eine Aktie zum Kurs von 100 
Euro gekauft. Mit diesem Wert ist die Aktie in der 
Bilanz ausgewiesen. Wenn der Kurs der Aktie 
zum Bilanzstichtag bei 110 Euro steht, ist eine 
Bewertungsreserve in Höhe von 10 Euro entstan-
den. 
 
Bewertungsreserven können auch negativ wer-
den. Dann spricht man von stillen Lasten. Ihre 
Beteiligung an den Bewertungsreserven ist nie-
mals negativ. 
 
Die Höhe der Beteiligung an den Bewertungsre-
serven ist nicht garantiert, da die Entwicklung 
der Marktwerte der Kapitalanlagen nicht vorher-
sehbar ist. Die Bewertungsreserven werden im 
Anhang des Geschäftsberichts veröffentlicht. 
 
Lesen Sie für weitere Informationen zur Beteili-
gung an den Bewertungsreserven die Abschnitte 
15 und 16. 
 
 
13 Wie teilen wir Überschussanteile vor 

Eintritt eines Leistungsfalls zu? 
 
Die Überschussbeteiligung besteht aus Risiko- 
und Kostenüberschussanteilen. Sie können sich 
bei Antragstellung für das Überschussverwen-
dungs-System Beitragsverrechnung gemäß 13.1, 
für das Überschussverwendungs-System Bonus 
gemäß 13.2 oder für das Überschussverwen-
dungs-System Investment-Zuwachs gemäß 13.3 
entscheiden. Ein späterer Wechsel ist nur mit 
unserer Zustimmung möglich. 
 
13.1 Beitragsverrechnung 
 
Die jährlichen Überschussanteile werden während 
der Beitragszahlungsdauer in Prozent der Beiträ-
ge ausgewiesen und mit den fälligen Beiträgen 
verrechnet. 
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Bei Umwandlung in eine beitragsfreie Versiche-
rung wird keine Leistung fällig. Eine beitragsfreie 
Versicherung erhält keine Beteiligung am Über-
schuss. 
 
Die Höhe der Beitragsverrechnung wird jährlich im 
Rahmen der Überschussdeklaration neu festge-
legt und somit kann auch die Höhe des zu zah-
lenden Beitrags jährlich schwanken. 
 
13.2 Bonusrente 

 
Die jährlichen Überschussanteile werden während 
der Versicherungsdauer für einjährige Bonusver-
sicherungen verwendet, sodass nach Eintritt des 
Versicherungsfalls eine zusätzliche Leistung fällig 
wird. Die Bonusrente bemisst sich in Prozent der 
versicherten Berufsunfähigkeitsrente. 
 
Tritt der Versicherungsfall nicht ein, werden aus 
dem Bonus keine Leistungen fällig. Bei Umwand-
lung in eine beitragsfreie Versicherung wird der 
Bonus in demselben Verhältnis herabgesetzt wie 
die garantierte Versicherungsleistung. 
 
Die Höhe der Bonusrente wird jährlich neu festge-
legt. 
 
13.3 Investment-Zuwachs 
 
Die jährlichen Überschussanteile werden dem 
Vertragsguthaben der Hauptversicherung zuge-
führt. 
 
 
14 Wie teilen wir Überschussanteile nach 

Eintritt eines Leistungsfalls zu? 
 
Ab Eintritt der Berufsunfähigkeit besteht die Über-
schussbeteiligung aus laufenden Zins-, Risiko- 
und Kostenüberschussanteilen. Sofern Risiko- 
und Kostenüberschussanteile nicht separat aus-
gewiesen werden, sind sie in den Zinsüber-
schussanteilen enthalten. 
 
Die Zuteilung der laufenden Zinsüberschuss-
anteile inkl. Risiko- und Kostenüberschussanteile 
erfolgt jeweils zu Beginn eines Versicherungs- 
 

jahres, sofern eine Leistungspflicht wegen Be-
rufsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt besteht. 
 
Die laufenden Zinsüberschussanteile werden wie 
folgt verwendet: 
 
Die Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-
versicherung erhöhen sich zu Beginn eines Versi-
cherungsjahres um einen jährlich neu festgeleg-
ten Prozentsatz der bisher erreichten Gesamtleis-
tung. Die erste Erhöhung erfolgt zu Beginn des 
auf den Leistungsbeginn folgenden Versiche-
rungsjahres. 
 
Die so erreichte Gesamtrente ist nur bis zum Falle 
einer möglichen Reaktivierung garantiert. 
 
Während der Bezugszeit von Berufsunfähigkeits-
Rentenleistungen erhält Ihre Versicherung eine 
Beteiligung an den Bewertungsreserven (siehe 
16). 
 
 
15 Wie beteiligen wir Sie vor Eintritt eines 

Leistungsfalls an den Bewertungsre-
serven? 

 
Risikoversicherungen bzw. Berufsunfähigkeits-
versicherungen mit laufender Beitragszahlung 
sind hinsichtlich der Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven (gemäß § 153 VVG) vor Eintritt der 
Berufsunfähigkeit nicht überschussberechtigt. 
Gleiches gilt bei abgekürzter Beitragszahlung. 
 
 
16 Wie beteiligen wir Sie nach Eintritt ei-

nes Leistungsfalls an den Bewertungs-
reserven? 

 
Während der Bezugszeit von Rentenleistungen 
erhält Ihre Versicherung eine Beteiligung an den 
Bewertungsreserven gemäß § 153 Absätze 1 
und 3 VVG. Diese Beteiligung führt zu einer Erhö-
hung der laufenden Überschussbeteiligung aller 
Verträge in der Rentenbezugszeit. Bei der Festle-
gung der Überschussanteilsätze wird die jeweilige 
Bewertungsreservensituation berücksichtigt.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bedingungen für Ihre Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
(AVB_ED_BUR_2016_07)  Seite 22 von 26 

Verteilungsfähige Bewertungsreserven 
 
Zunächst ermitteln wir die verteilungsfähigen Be-
wertungsreserven unseres Unternehmens. Vertei-
lungsfähig sind Bewertungsreserven nur in dem 
Umfang, dass ein Versicherungsunternehmen 
seiner sich aus dem Versicherungsrecht ergeben-
den Verpflichtung, die dauerhafte Erfüllbarkeit der 
Verträge sicherzustellen (§ 213 VAG), noch nach-
kommen kann. Der gemäß § 139 VAG zu ermit-
telnde Sicherungsbedarf wird dabei berücksich-
tigt. Die verteilungsfähigen Bewertungsreserven 
ermitteln wir auf Basis der Bewertungsreservensi-
tuation der zurückliegenden Monate. 
 
Daraufhin wird bestimmt, zu welchem Anteil die 
verteilungsfähige Bewertungsreserve dem  
(Teil-)Bestand der Verträge in der Rentenbezugs-
zeit zuzuordnen ist. Weitere Informationen zur 
Ermittlung des Anteilsatzes finden Sie in unserem 
Geschäftsbericht. 
 
Die verteilungsfähigen Bewertungsreserven des 
Unternehmens werden mit diesem Anteilsatz mul-
tipliziert und ergeben die verteilungsfähigen Be-
wertungsreserven für den Teilbestand der Verträ-
ge in der Rentenbezugszeit. 
 
Dieser Betrag wird mit dem Verhältnis der garan-
tierten Jahres-Rentenleistung zur Deckungsrück-
stellung aller bestehenden Verträge in der Ren-
tenbezugszeit multipliziert und den Rentenaus-
zahlungen zugeordnet. 
 
Verwendung 
 
Der gemäß 16 ermittelte Betrag der Bewertungs-
reserve wird im Sinne von § 153 VVG zur Hälfte 
als laufender Überschuss zur Erhöhung der Über-
schussrente des Bestands verwendet und führt so 
zur Erhöhung Ihrer laufenden Rente. Die hierfür 
ermittelten Erhöhungssätze werden auf volle 0,05 
Prozent kaufmännisch gerundet. Die sich insge-
samt ergebenden Überschussanteilsätze werden 
im Geschäftsbericht veröffentlicht. 
 
 
 
 

F Auszahlung von Leistungen 
 
17 Ab wann zahlen wir Leistungen aus? 
 
Karenzzeit 
 
Der Anspruch auf Leistungen entsteht mit Beginn 
des Kalendermonats nach Eintritt der Berufsunfä-
higkeit (= Beginn des sechsmonatigen Zeitraums 
gemäß 1.1) und Ablauf einer gegebenenfalls ver-
einbarten Karenzzeit. 
 
Die Karenzzeit beginnt am Monatsersten nach 
Eintritt der Berufsunfähigkeit und endet mit Ablauf 
der vereinbarten Dauer. Während der Karenzzeit 
muss die bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit 
ununterbrochen andauern und am Ende der Ka-
renzzeit noch bestehen. Leistungen für die Ka-
renzzeit werden von uns nicht geschuldet. 
 
Additive Karenzzeit 
 
Endet die bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit 
und tritt erneut Berufsunfähigkeit (siehe 1.1) auf-
grund derselben Ursache(n) ein, so rechnen wir 
bereits zurückgelegte volle Kalendermonate der 
Karenzzeit an. 
 
Meldefrist 
 
Für die Anmeldung von Leistungsansprüchen ist 
keine Meldefrist vereinbart. Werden jedoch An-
sprüche so spät angemeldet, dass der Eintritt der 
Berufsunfähigkeit für die Vergangenheit nicht 
mehr nachweisbar ist (z. B. weil Unterlagen nicht 
mehr beigebracht werden können), kann der An-
spruch auf Versicherungsleistungen bei Vorliegen 
der übrigen Voraussetzungen frühestens mit dem 
Monat entstehen, für den entsprechende Nach-
weise vorgelegt werden. 
 
Verfügungen 
 
Sie können das Recht auf die Leistung weder 
abtreten noch verpfänden. 
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G Unser Vertragsverhältnis 
 
18 Verhältnis zur Hauptversicherung 

 
Diese Zusatzversicherung bildet mit der Versiche-
rung, zu der sie abgeschlossen worden ist 
(Hauptversicherung), eine Einheit. Sie kann ohne 
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. 
Spätestens wenn der Versicherungsschutz aus 
der Hauptversicherung endet bzw. bei Rentenver-
sicherungen die Rente beginnt, erlischt auch die 
Zusatzversicherung. 
 
Die ergänzenden Leistungen müssen in einem 
einheitlichen Vertrag mit der Hauptversicherung 
geregelt sein. Mehr als die Hälfte des Beitrags 
muss dabei auf die Altersvorsorge entfallen. Die 
Beiträge für Berufsunfähigkeitsrenten müssen 
somit weniger als 50 Prozent betragen. 
 
Ist unsere Leistungspflicht aus dieser Zusatzver-
sicherung anerkannt oder festgestellt, berechnen 
wir die Leistung aus der Hauptversicherung (bei-
tragsfreie Versicherungsleistung und Über-
schussbeteiligung der Hauptversicherung) und 
weiterer Zusatzversicherung(en) so, als ob Sie die 
Beiträge während der beitragsbefreiten Zeit un-
verändert weiter gezahlt hätten. 
 
Anerkannte oder festgestellte Ansprüche aus 
dieser Zusatzversicherung werden durch Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung der Hauptversiche-
rung nicht berührt. Nach Eintritt des Leistungsfalls 
ist keine Kündigung mehr möglich.  
 
Haben wir auf Ihr Verlangen Beiträge gestundet 
und besteht nach der Leistungsentscheidung kein 
Anspruch auf Leistungen wegen Berufsunfähig-
keit, werden für den Stundungszeitraum, der zwei 
Jahre übersteigt, keine Zinsüberschussanteile auf 
Sparanteile der Hauptversicherung gewährt. 
 
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes 
bestimmt ist, finden die Allgemeinen Bedin-
gungen für die Hauptversicherung sinngemäß 
Anwendung. 
 
 

Es gelten die entsprechenden Kosten gemäß 
Abschnitt 10 der Allgemeinen Bedingungen für die 
Hauptversicherung.  
19 Wann und wie können Sie Ihren Ver-

trag kündigen? 

 
Sie können Ihre Zusatzversicherung, für die lau-
fende Beiträge zu zahlen sind, jederzeit zum 
Schluss einer Versicherungsperiode ganz oder 
teilweise in Textform kündigen.  
In den letzten fünf Versicherungsjahren der Zu-
satzversicherung kann sie jedoch nur zusammen 
mit der Hauptversicherung gekündigt werden. 
Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge 
mehr zu zahlen sind (beitragsfreie Zusatzversi-
cherungen), können Sie nur zusammen mit der 
Hauptversicherung kündigen. 
 
Teilweise Kündigung 
 
Eine Teilkündigung wird nur durchgeführt, wenn 
die verbleibende beitragspflichtige Berufsunfähig-
keitsrente nicht unter 600 Euro pro Jahr sinkt. 
 
Beitragsrückzahlung 
 
Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht 
verlangen. 
 
20 Welche Folgen hat es, wenn Sie kündi-

gen? 

 
Die Kündigung ist mit Nachteilen verbunden.  
Bei Kündigung erlischt die Zusatzversicherung, es 
wird kein Rückkaufswert fällig. 
 
Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung werden 
die Beiträge im Wesentlichen durch das getrage-
ne Risiko verbraucht.  
 
Kündigung nach Eintritt des Leistungsfalls 
 
Nach Eintritt des Leistungsfalls kann die Zusatz-
versicherung nicht gekündigt werden. 
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H Erläuterung wichtiger Begriffe 
 
Bestandskräftiger Verwaltungsakt 
Eine Maßnahme einer Behörde, gegen die kein 
Rechtsmittel eingelegt werden kann oder ein 
Rechtsmittel erfolglos geblieben ist. Eine solche 
Behörde sind Kartellbehörden oder die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
 
Bewertungsreserven 
Bewertungsreserven entstehen, wenn der Markt-
wert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit 
dem die Kapitalanlagen in der Bilanz (siehe Ge-
schäftsbericht) ausgewiesen sind. Mehr zu Be-
wertungsreserven lesen Sie in Kapitel E. 
 
Deckungskapital 
Ist der Wert der Verpflichtungen, die uns durch 
den Versicherungsvertrag entstehen. Es wird 
nach anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik berechnet.  
 
Deckungsrückstellung 
Ist eine handelsrechtlich zu bildende Rückstellung 
auf der Passivseite der Bilanz. Sie dient dazu, die 
künftigen Leistungen sicherzustellen.  
 
Erklärungen 
Sind Mitteilungen, die in Textform erfolgen müs-
sen und einen rechtlichen Charakter haben kön-
nen. Beispiel: Beantragung einer Beitragsfreistel-
lung oder Kündigung. 
 
Geltende Richtlinien 
Sind unsere Regeln, in denen beispielsweise be-
schrieben wird, welche Berufe wir zu welchen 
Konditionen (z. B. Berufsgruppen) versichern. 
Bestimmte Berufe können gar nicht oder nur bis 
zu bestimmten Höchstsummen, Mindest- und 
Höchsteintrittsaltern oder mit Zuschlägen versi-
chert werden. Weiterhin werden dort Summen-
grenzen für die medizinische und wirtschaftliche 
Risikoprüfung beschrieben.  
 
Höchstrichterliche Entscheidung 
Ist eine bindende Entscheidung eines obersten 
Gerichts. Ein solches Gericht kann zum Beispiel 
der Bundesgerichtshof sein. 
 
 

Natürliche Person 
Bezeichnet einen Menschen mit all seinen Rech-
ten und Pflichten.  
 
Sicherungsvermögen 
Alle unsere Vermögensgegenstände, mit denen 
wir die Ansprüche unserer Versicherungsnehmer 
decken. 
 
Textform 
Wenn Sie uns oder wir Ihnen Mitteilungen ma-
chen, kann dies in unterschiedlicher Form ge-
schehen. Wenn für eine Mitteilung die Textform 
gefordert ist, bedeutet dies Folgendes: Die Mittei-
lung kann dann per Brief, E-Mail oder Telefax 
erfolgen.  
 
Überschussanteilsätze 
Dies sind die konkreten Prozentsätze, mit denen 
wir unsere Versicherungsnehmer an den Über-
schüssen beteiligen. Sie können sich von Jahr zu 
Jahr oder auch in der Bezugsgröße unterschei-
den. Beispiele: 1 Prozent des Beitrags oder 1,5 
Prozent des Deckungskapitals. 
 
Überschüsse 
Überschüsse sind die Erträge, die wir erwirtschaf-
ten abzüglich unserer Aufwendungen. In der Le-
bensversicherung gibt es im Wesentlichen drei 
Überschussarten: Zins-, Risiko- und Kostenüber-
schüsse. Lesen Sie dazu Kapitel E. 
 
Überschussbeteiligung 
An unseren Überschüssen und den Bewertungs-
reserven beteiligen wir Sie nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Lesen Sie mehr in Kapitel E. 
 
Überschussverwendungs-System 
Bezeichnet die Art und Weise, wie die zugeteilten 
Überschussanteile verwendet werden.  
 
Unverzüglich 
Bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“. Umgangs-
sprachlich versteht man damit: so schnell wie 
möglich. 
 
Unzumutbare Härte 
Ist, wenn das Festhalten am Vertrag für eine Par-
tei unbillig oder untragbar ist. Dies kann zum Bei-
spiel in folgendem Fall gegeben sein: Eine un-



 
 
 
 
 
 

Bedingungen für Ihre Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
(AVB_ED_BUR_2016_07)  Seite 25 von 26 

wirksame Bestimmung entfällt und der Vertrag ist 
dadurch nicht mehr ausgewogen, weil eine Partei 
einseitig begünstigt wird. Wann eine unzumutbare 
Härte vorliegt, richtet sich nach den Umständen 
des Einzelfalls. 
 
Versicherungsjahr 
Sind volle zwölf Monate ab dem Zeitpunkt, zu 
dem die Versicherung beginnt. Alle Versiche-
rungsjahre eines Vertrags beginnen oder enden 
immer zu diesem Zeitpunkt. Beispiel: Die Versi-
cherung beginnt am 1. April um 00.00 Uhr. Ein 
Versicherungsjahr läuft dann vom 1. April 00.00 
Uhr eines Jahres bis zum 31. März 24.00 Uhr des 
darauffolgenden Jahres. 
Wenn das erste Versicherungsjahr weniger als 
zwölf Monate beträgt, sprechen wir von einem 
Rumpfbeginnjahr. 
 
Versicherungsnehmer 
Ist die Person, die unser Vertragspartner ist. Sie 
schließt den Vertrag mit uns ab und erhält den 
Versicherungsschein. Grundsätzlich betreffen den 
Versicherungsnehmer alle Rechte und Pflichten, 
die sich aus dem Vertrag ergeben. Bei Basisren-
tenverträgen ist der Versicherungsnehmer zu-
gleich die Versicherte Person. 
 
Versicherungsperiode 
Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbei-
trags- und Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten 
entsprechend der Beitragszahlungsweise einen 
Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.  
 
Versicherungsschein 
Ist eine Urkunde über unseren Versicherungsver-
trag. Zu Beginn des Vertrags senden wir Ihnen 
den Versicherungsschein zu. Er enthält wichtige 
Daten zu Ihrer Versicherung, zum Beispiel: über 
die Beiträge, den Beginn der Versicherung oder 
die Versicherte Person. Den Versicherungsschein 
müssen Sie gut aufheben, da dieser erforderlich 
ist, um Leistungen aus der Versicherung zu erhal-
ten. 
 
Versicherungsvertrag 
Ist die rechtliche Grundlage für die Versicherung, 
die Sie mit uns abschließen.  
 
 

I Auszug aus dem Sozialgesetzbuch 
 
Auszug aus dem Elften Sozialgesetzbuch 
(SGB XI, Stand 01.01.2010) 
 
(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind 
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung für 
die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehren-
den Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 
6 Monate, in erheblichem oder höherem Maße 
(§ 15) der Hilfe bedürfen. 
 
(2) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des 
Abs. 1 sind: 
 
1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktions-

störungen am Stütz- und Bewegungsapparat, 
2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder 

der Sinnesorgane, 
3. Störungen des Zentralnervensystems wie 

Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientierungsstö-
rungen sowie endogene Psychosen, Neuro-
sen oder geistige Behinderungen. 

 
(3) Die Hilfe im Sinne des Abs. 1 besteht in der 
Unterstützung, in der teilweisen oder vollständi-
gen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens oder in Beaufsichtigung oder 
Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Über-
nahme dieser Verrichtungen. 
(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende 
Verrichtungen im Sinne des Abs. 1 sind: 
 
1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, 

Duschen, Baden, die Zahnpflege, das Käm-
men, Rasieren, die Darm- oder Blasenentlee-
rung, 

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte 
Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung, 

3. im Bereich der Mobilität das selbstständige 
Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Aus-
kleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder 
das Verlassen und Wiederaufsuchen der 
Wohnung, 

4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versor-
gung das Einkaufen, Kochen, Reinigen der 
Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen 
der Wäsche und Kleidung oder das Beheizen. 
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§ 15 Stufen der Pflegebedürftigkeit 
 
(1) Für die Gewährung von Leistungen nach die-
sem Gesetz sind pflegebedürftige Personen 
(§ 14) einer der folgenden 3 Pflegestufen zuzu-
ordnen: 
 
1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich 

Pflegebedürftige) sind Personen, die bei der 
Körperpflege, der Ernährung oder der Mobili-
tät für wenigstens 2 Verrichtungen aus einem 
oder mehreren Bereichen mindestens einmal 
täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich 
mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung benötigen. 

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwer-
pflegebedürftige) sind Personen, die bei der 
Körperpflege, der Ernährung oder der Mobili-
tät mindestens dreimal täglich zu verschiede-
nen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zu-
sätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 

3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III 
(Schwerstpflegebedürftige) sind Personen, die 
bei der Körperpflege, der Ernährung oder der 
Mobilität täglich rund um die Uhr, auch 
nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich 
mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung benötigen. 

 

Für die Gewährung von Leistungen nach § 43a 
reicht die Feststellung, dass die Voraussetzungen 
der Pflegestufe I erfüllt sind. 
 
(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzli-
che Hilfebedarf gegenüber einem gesunden 
gleichaltrigen Kind maßgebend. 
 
(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger 
oder eine andere nicht als Pflegekraft ausgebilde-
te Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen 
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versor-
gung benötigt, muss wöchentlich im Tagesdurch-
schnitt 
 
1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten 

betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege 
mehr als 45 Minuten entfallen, 

2. in der Pflegestufe II mindestens 3 Stunden 
betragen; hierbei müssen für die Grundpflege 
mindestens 2 Stunden entfallen, 

3. in der Pflegestufe III mindestens 5 Stunden 
betragen; hierbei müssen für die Grundpflege 
mindestens 4 Stunden entfallen. 

 


